
gemeinsam
saubere stadt Warstein

für eine

Jedes Jahr im Frühjahr findet die Aktion „Saubere 
Landschaft“ statt. Hier setzen sich über 1.000 Kin-
der und Erwachsene aus Vereinen, Gruppen, Kin-
dergärten und Schulen freiwillig für eine saubere 
Stadt ein. Das Abholen und Entsorgen des einge-
sammelten Abfalls übernimmt der städtische Be-
triebshof.

Meldung von stark verschmutzten Straßen- und 
Gehwegbereichen
Telefon: 02902 / 81 400
E-Mail: sauberes@warstein.de

Eine saubere Stadt - das ist die Grundlage für hohe 
Lebensqualität und ein positives Image. Allerdings 
kommt das nicht von allein, vielmehr muss dafür je-
der seine Aufgaben erfüllen, sowohl der städtische 
Betriebshof als auch die Bürgerinnen und Bürger. 
Wie die Aufgaben verteilt sind, darüber informiert 
dieses Faltblatt. Weitere Informationen finden Sie 
unter www.warstein.de in der Rubrik Verwaltung 
und Politik, Dienstleistungen A-Z, Straßenreini-
gung. Oder fragen Sie an der Infothek im Rathaus 
nach der Straßenreinigungssatzung. 

Vielen Dank für Ihr Engagement und Ihre 
Unterstützung!

AKTIOn
„SAUBERE LAnDScHAFT“

Leistungen
DES BETRIEBSHOFES

Der städtische Betriebshof reinigt öffentliche 
Straßen, Wege und Plätze innerhalb geschlos-
sener Ortslagen, Radwege, Parkbuchten und 
Bushaltestellen, soweit die Reinigung nicht den 
Grundstückseigentümern übertragen wurde. 

Jährliche Einsatzzeit der 
Großkehrmaschine

1.500 Stunden

Jährliche Einsatzzeit der 
Kleinkehrmaschine

1.400 Stunden

Anzahl Reinigungskilometer 7.500 km

Zu entsorgende 
Kehrgutmenge

250 t

Anzahl der 
Straßenpapierkörbe

178

Jährliche Einsatzzeit für 
Leerungen

700 Stunden

Anzahl Leerungen 18.000

Zu entsorgende 
Abfallmenge

15 t

http://www.warstein.de/verwaltung-politik/verwaltung/dienstleistungen-a-z/dienstleistung/show/strassenreinigung.html


Was muss ich 
reinigen?
Geh- und Radwege: 
Für die Sauberhal-
tung von Geh- und 
Radwegen, die an 
Grundstücke gren-
zen sowie befestig-
ten Seitenstreifen 

entlang der Fahrbahnen sind die Grundstücksei-
gentümer verantwortlich. Bei Straßen ohne abge-
trennten Gehweg halten Sie bitte eine Breite von 
1,50 Metern sauber. 
Die Reinigungspflicht betrifft auch angrenzende 
Wege, die neben oder hinter einem Grundstück lie-
gen, auch wenn dort kein Zugang zum Grundstück 
ist. Liegt zwischen Grundstück und Weg ein städ-
tischer straßenbegleitender Grünstreifen, so wird 
dieser zwar durch die Stadt gepflegt, die Reinigung 
des Gehweges selbst liegt aber grundsätzlich in der 
Verantwortung der Grundstückseigentümer.

Wie muss ich reinigen?
Die Reinigung soll grundsätzlich einmal wöchent-
lich erfolgen. Dazu gehört auch die Wildkrautbe-
seitigung - der Einsatz von chemischen Unkraut-
vernichtungsmitteln hierfür ist nicht erlaubt. 
Bepflanzungen, die über die Grundstücksgrenze 
wachsen, müssen Sie als Grundstückseigentümer 
regelmäßig zurückschneiden. 

Der Gehweg muss bis zu einer Höhe von 2,25 Me-
tern und die Fahrbahn bis zu einer Höhe von 4 
Metern frei passierbar sein. Bitte beseitigen Sie 
Kehricht, sonstigen Unrat und Laub von den Ver-
kehrsflächen sofort, bei starkem Laubfall muss 
dies sogar täglich erfolgen. Für einen störungs-
freien Wasserabfluss halten Sie bitte Straßenab-
läufe und -rinnen frei. 

Bitte reinigen Sie auch das Straßenbegleitgrün, 
indem Sie ggf. Fremdkörper beseitigen. Die grün-
pflegerischen Maßnahmen übernimmt der Be-
triebshof. 

Was sollte ich beachten?
Wenn Sie als Grundstückseigentümer Ihre Reini-
gungspflichten nicht erfüllen, müssen Sie mit ei-
ner Geldbuße rechnen. 

Sollten Verkehrsteilnehmer zu Schaden kommen 
oder sich verletzen, sind Sie haftbar.

Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belas-
tet, so tritt an die Stelle des Eigentümers der Erb-
bauberechtigte.

Auf Antrag des Reinigungspflichtigen kann ein 
Dritter durch schriftliche Erklärung gegenüber 
der Stadt Warstein mit deren Zustimmung die 
Reinigungspflicht an seiner Stelle übernehmen, 
wenn eine Haftpflichtversicherung mit unbe-
grenzter Deckung nachgewiesen wird.

Die Straße: Bitte entnehmen Sie dem Straßenrei-
nigungsverzeichnis, ob die Stadt Warstein Ihnen 
die Reinigung der vor Ihrem Grundstück liegen-
den Straße übertragen hat. Dies ist der Regelfall. 
Das Verzeichnis finden Sie auf der Internetseite  
www.warstein.de oder an der Infothek im Rathaus. 
Sind die Grundstückseigentümer beider Seiten ver-
pflichtet, erstreckt sich die Reinigungspflicht bis zur 
Fahrbahnmitte. 

aufgaben
der anLieger

http://www.warstein.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Verwaltung_u._Politik/Ortsrecht/Strassenreinigungsverzeichnis.pdf



